
Verordnung unzulässiger Artikel  
(z. B. Verstoß gegen die Anlage 1 der 

SSB Vereinbarung , Arzneimittel-
Richtlinie, Off-Label-Use, falscher 

Bezugsweg Impfstoffe) oder 
Sonstiger Schaden

Die Prüfungsstelle leitet den 
Prüfantrag an die betroffene Praxis 

weiter. Praxis wird um 
Stellungnahme gebeten                                

Prüfungsstelle führt Prüfung durch                                      
(ggf. vorliegenden Stellungnahme 

wird berücksichtigt)

Stellungnahme liegt vor/oder liegt 
nicht vor 

Krankenkassen stellen einen Prüfan-
trag (ab 150 Euro pro BSNR im SSB, ab 

100 Euro pro LANR bei AM/HM)

Ablauf „Prüfung in besonderen Fällen“
 (inkl. sonstiger Schaden) ab 2024
Unzulässige Verordnungen im Sprechstundenbedarf (SSB) und auf den Namen des Patienten; 
quartalsweise Prüfung

Beschluss: 
Keine 

Maßnahme

Regress wird 
vom Arzt 

akzeptiert

nicht 
akzeptiert

Verfahren 
beendet*

Beschluss:
Regress



Klage vor dem 
Sozialgericht

Regress wird 
vom Arzt 

akzeptiert

Anfechtung des BA-Bescheides durch 
alle Verfahrensbeteiligten möglich 

(Arzt, KK, KV)

Beschwerdeausschuss wird tätig und 
beschließt

Widerspruch gegen den Bescheid der PST durch alle 
Verfahrensbeteiligten möglich (Arzt, KK, KV)

Dem Widerspruch 
des Arztes wird 

stattgegeben

Ggf. Verfahren 
beendet*

Regress
Verfahren 
beendet*

Ggf. Verfahren 
beendet*

CAVE: das jeweils zutreffen-
de Rechtsmittel (Widerspruch 
oder Klage vor dem Sozialge-
richt) ist der Rechtsbehelfsbe-
lehrung am Ende des Beschei-
des zu entnehmen.

*Abhängig vom Verfahrensstand ist bei einer für den Arzt positiven Entscheidung grundsätzlich auch der Widerspruch bzw. 
die Klage durch andere Verfahrensbeteiligte möglich (z.B. Krankenkassen)

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Grafik das generische Maskulinum verwendet. Die in dieser Übersicht verwendeten 
Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

Abkürzungsverzeichnis:

AM Arzneimittel                                                                                         KK Krankenkassen                                                    

BA Beschwerdeausschuss                                                                                 KV Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein

BSNR Betriebsstättennummer                                                          PST Prüfungsstelle der Ärzte und Krankenkassen Nordrhein

HM Heilmittel                                                                                                SSB Sprechstundenbedarf


